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Öffentliche Bekanntmachung:  
Widmung der Straße „Kuckucksweg“ und des  

beschränkt-öffentlichen Weges (BÖW) „Kuckucksweg BÖW 1“ 
 

Aufgrund des § 6 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) und des § 9 Ab-

satz 1 Nummer 5 der Hauptsatzung der Stadt Zwickau hat der Bau- und Verkehrsaus-

schuss in der Sitzung vom 06.05.2024 folgenden Beschluss gefasst: 

 

„Gemäß § 6 SächsStrG werden die folgenden Verkehrsflächen gewidmet: 

1) die Straße auf den Flurstücken 2619/28, 2619/33, 2619/35, 2619/71 und 2619/69 

der Gemarkung Zwickau, beginnend am Finkenweg bei Netzknoten 0413040 und en-

dend an der Trillerstraße bei Netzknoten 0412070, auf einer Länge von ca. 386 m als 

Ortsstraße ohne Beschränkung des Gemeingebrauchs sowie 

2) der Weg auf dem Flurstück 135/9 der Gemarkung Eckersbach, beginnend an dem 

Spielplatz „Am Kuckucksweg“ bei Netzknoten 0413080 und endend an der Triller-

straße bei Netzknoten 0413065, auf einer Länge von ca. 53 m als beschränkt-öffentli-

cher Weg. Die Widmungsbeschränkung wird auf „gemeinsamer Geh- und Radweg“ so-

wie „Betriebs- und Versorgungsdienst frei“ festgelegt. 

 

Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Zwickau. 

Die Widmungen werden zum Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntmachung wirksam.“ 

 

Die Beschlussvorlage mit der Begründung und detaillierten Plänen kann bei der Stadt 

Zwickau, Tiefbauamt, Werdauer Straße 62, Haus 2, vor Zimmer 209 während der Dienst-

zeiten eingesehen werden. 

Die Unterlagen können auch online unter www.zwickau.de/bekanntmachungen eingese-

hen werden. 

 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-

spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 

Stadt Zwickau im Rathaus, Hauptmarkt 1 in 08056 Zwickau oder Verwaltungszentrum, 

Werdauer Straße 62 in 08056 Zwickau (Postanschrift: Stadtverwaltung Zwickau, Postfach 

20 09 33 in 08009 Zwickau) einzulegen. 

 

Zwickau, den 17.06.2024 

Constance Arndt 

Oberbürgermeisterin 

  



Elektronisches Amtsblatt der Stadt Zwickau 
 

 

Ausgabe 06/2024 vom 21.06.2024 

 
 

www.zwickau.de/amtsblatt 

2 
 

Öffentliche Bekanntmachung:  

Einziehung von Teilen der Stiftstraße sowie von Teilen des  
beschränkt-öffentlichen Weges (BÖW) 3 Bahnhofstraße 

 

Aufgrund des § 8 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) und des § 9 Ab-

satz 1 Nummer 5 der Hauptsatzung der Stadt Zwickau hat der Bau- und Verkehrsaus-

schuss in der Sitzung vom 08.04.2024 folgenden Beschluss gefasst: 

 

„Gemäß § 8 Absatz 2 Satz 1 SächsStrG wird aufgrund überwiegender Gründe des öffent-

lichen Wohls die Einziehung der im folgenden beschriebenen Verkehrsflächen aus dem 

Bestand der öffentlichen Straße, Wege und Plätze der Stadt Zwickau verfügt: 

1) eine Teilfläche der Stiftstraße auf dem Flurstück 900/13 der Gemarkung Zwickau, be-

ginnend an der Spiegelstraße bei Netzknoten 0119130, endend im Osten an der Hum-

boldtstraße bei Netzknoten 0120098, im Süden an der Bahnhofstraße bei Netzknoten 

0125005 sowie an dem beschränkt-öffentlichen Weg (BÖW) 3 Bahnhofstraße bei 

Netzknoten 0125010 und 

2) eine Teilfläche des BÖW 3 Bahnhofstraße auf den Flurstücken 900/13 und 900/5 der 

Gemarkung Zwickau. 

 

Die Einziehungen werden zum Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntmachung wirksam.“ 

 

Die Beschlussvorlage mit den Begründungen und detaillierten Plänen können bei der 

Stadt Zwickau, Tiefbauamt, Werdauer Straße 62, Haus 2, vor Zimmer 209 während der 

Dienstzeiten eingesehen werden. 

Die Unterlagen können auch online unter www.zwickau.de/bekanntmachungen eingese-

hen werden. 

 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-

spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 

Stadt Zwickau im Rathaus, Hauptmarkt 1 in 08056 Zwickau oder Verwaltungszentrum, 

Werdauer Straße 62 in 08056 Zwickau (Postanschrift: Stadtverwaltung Zwickau, Postfach 

20 09 33 in 08009 Zwickau) einzulegen. 

 

Zwickau, den 17.06.2024 

Constance Arndt 

Oberbürgermeisterin 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung: Feststellung des  

Jahresabschlusses 2023 der Zwickauer Energieversorgung GmbH 
 

Gemäß Beschluss der Gesellschafter der Zwickauer Energieversorgung GmbH vom 

21. Mai 2024 erfolgten die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 sowie die Entlastung 

der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023. 

Gemäß § 99 Abs. 1 Pkt. 6 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen liegt das Prüf-

testat für das Geschäftsjahr 2023 der Zwickauer Energieversorgung GmbH im Kunden-

büro der Gesellschaft, Bahnhofstraße 4, 08056 Zwickau, zur Einsichtnahme vom 

01.07.2024 bis 12.07.2024 öffentlich aus. 

 

Zwickau, 28. Juni 2024 

Die Geschäftsführung 
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Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses 
am 1. Juli 2024, 16:00 Uhr, im Rathaus, Hauptmarkt 1, 1. Obergeschoss, Bürgersaal 

 

Tagesordnung: 

1. Allgemeine Regularien  

2. Beschlussvorlagen zu Sachentscheidungen  

2.1. Vorhabensbeschluss für das Bauvorhaben „Alberthöhe – Aufwertung der land-

schaftlich gestalteten Wald-Park-Anlage“ im Rahmen der EFRE-Gebietsförderung 

2021 – 2027 im Fördergebiet „Mitte-West (Bahnhofsvorstadt und Marienthal)“  

BV/164/2024 Bauen  

2.2. Vergabe von Bauleistungen; Teilsanierung Kindertagesstätte Harlekin, Herrmann-

Krasser-Straße 13, 08062 Zwickau; Los 32 Außenanlagen  

BV/155/2024 Bauen  

2.3. Vergabe von Bauleistungen; „Sanierung Schule am Windberg“, Windberg-

straße 68, 08060 Zwickau, Los 21 Sanitär  

BV/156/2024 Bauen  

2.4. Vergabe von Bauleistungen; „Sanierung Schule am Windberg“, Windberg-

straße 68, 08060 Zwickau, Los 22 Heizung  

BV/157/2024 Bauen  

2.5. Vergabe von Bauleistungen; „Sanierung Schule am Windberg“, Windberg-

straße 68, 08060 Zwickau, Los 23 Elektrotechnik  

BV/158/2024 Bauen  

2.6. Vergabe von Bauleistungen; „Kita Paulus, 2.BA“, Martin-Andersen-Nexö-Straße 

21, 08060 Zwickau, Los 12 HLS  

BV/159/2024 Bauen  

2.7. Vergabe von Bauleistungen; „Sanierung Kita Tausendfüßler, Lerschstraße 25, 

08060 Zwickau“, Los 19 Starkstrom  

BV/160/2024 Bauen  

2.8. Vergabe von Planungsleistungen; „Erweiterung pädagogische Nutzfläche Kita 

Eschenweg“, Eschenweg 58A in 08060 Zwickau, Los 1 Objektplanung Gebäude 

und Innenräume sowie Besondere und Beratungsleistungen  

BV/162/2024 Bauen  

2.9. Vergabe von Planungsleistungen; „Erweiterung pädagogische Nutzfläche Kita 

Eschenweg“, Eschenweg 58A in 08060 Zwickau, Los 4 Tragwerksplanung  

BV/163/2024 Bauen  

2.10. Vergabe von Bauleistungen für das BV „Grundhafter Ausbau der Flurstraße, 1. BA“ 

im Rahmen des Gesamtvorhabens „Innere Gebietserschließung Industrie- und Ge-

werbeflächen an der Reichenbacher Str.“, weitere Planungsleistungen und Kampf-

mitteluntersuchung  

BV/165/2024 Bauen  

2.11. Vergabe von Planungsleistungen zum Bauvorhaben „Grundhafte Erneuerung des 

Geh- und Radwegs nördlich des Sportpark Marienthal (zwischen Eschenweg und 

Bertolt-Brecht-Straße)“ in Zwickau  

BV/166/2024 Bauen  

2.12. Vergabe von Planungsleistungen zum Bauvorhaben „Verlegung Marienthaler Geh- 

und Radweg zwischen Fröbelstraße und Robert-Blum-Straße in Zwickau“  

BV/167/2024 Bauen  

2.13. Vergabe von Planungsleistungen zum Bauvorhaben „Neubau einer Radverkehrs-

verbindung zwischen Marktsteig und Erich-Mühsam-Straße in Zwickau“  

BV/168/2024 Bauen  

2.14. Vergabe von Bauleistungen für das Bauvorhaben „Deckenerneuerung Bockwaer 

Kohlenstraße, Birkensteig, Obere Kohlenstraße“  

BV/169/2024 Bauen  

2.15. Vorhabenbeschluss zum Bauvorhaben „Barrierefreier Umbau von Haltestellen im 

Stadtgebiet von Zwickau – Haltestelle Hauptfriedhof“  

BV/173/2024 Bauen  
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2.16. Vergabe von Planungsleistungen zum Bauvorhaben „Schaffung von Barrierefreiheit 

an der Lichtsignalanlage Werdauer Straße/Crimmitschauer Straße/Humboldt-

straße“ in Zwickau  

BV/174/2024 Bauen  

2.17. Vereinbarung mit der Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH, der Wasser-

werke Zwickau GmbH und der Zwickauer Energieversorgung GmbH zur Vergabe 

von Leistungen – externe Projektsteuerung des GVFG Programms zur Modernisie-

rung der Zwickauer Stadtbahn  

BV/175/2024 Bauen  

3. Anfragen der Ausschussmitglieder  

4. Informationen der Verwaltung  

4.1. Prüfauftrag Querung Altenburger Straße im Bereich Ausfahrt Mulderadweg  

IV/016/2024 Bauen  

5. Beschlussfassung über die Einberufung der nächsten Sitzung  

 

 

Sitzung des Finanzausschusses 
Am 2. Juli 2024, 16:00 Uhr, im Rathaus, Hauptmarkt 1, 1. Obergeschoss, Bürgersaal 

 

Tagesordnung: 

1. Allgemeine Regularien  

2. Beschlussvorlagen zu Sachentscheidungen  

2.1. Änderung der Finanzierung für das Vorhaben „Grundhafter Ausbau des Turnerwe-

ges“ und Bereitstellung überplanmäßiger Mittel, Vergabe von Bauleistungen sowie 

Vergabe weiterer Planungsleistungen  

BV/170/2024 Bauen  

2.2.  Vorhabenbeschluss für die Maßnahme: „Grundhafte Erneuerung der Feldstraße im 

Bereich zw. Cainsdorfer Höhe und Wilkauer Straße“ in Zwickau und Vergabe wei-

terführender Planungsleistungen, Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflich-

tungsermächtigung  

BV/171/2024 Bauen  

2.3. Vergabe von Bauleistungen; Sanierung der Sporthalle im Sportforum „Sojus“ in 

Zwickau-Eckersbach, Wostokweg 31, 08066 Zwickau, Los 31 Abbruch allgemein  

BV/176/2024 Finanzen und Ordnung  

2.4. Vergabe von Planungsleistungen für die EFRE-Maßnahme „Energetische Sanierung 

Turnhalle an der Windbergschule“, Windbergstraße 68, 08060 Zwickau, Los 1 Ob-

jektplanung und besondere Leistungen  

BV/177/2024 Finanzen und Ordnung  

3. Anfragen der Ausschussmitglieder  

4. Informationen der Verwaltung  

5. Beschlussfassung über die Einberufung der nächsten Sitzung  

 

Weitere Informationen: www.zwickau.de/ratsinfo 

 

 

Ungültigkeitserklärung eines Dienstausweises 
 

Der von der Stadtverwaltung Zwickau ausgestellte Dienstausweis mit der Nummer 4522, 

lautend auf den Namen Werlich, Daniel wird mit sofortiger Wirkung für ungültig erklärt. 

 

Stadtverwaltung Zwickau 

Personal- und Hauptamt 

  

http://www.zwickau.de/ratsinfo
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Öffentliche Bekanntmachung des Zweckverbandes  

Industrie- und Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen  
 

Beschluss ZV 01/2024 – Jahresabschluss 2022  

 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Industrie- und Gewerbegebiet Zwickau-

Mülsen hat auf Grundlage von § 88 SächsGemO in der Sitzung am 16.05.2024 den Jah-

resabschluss 2022 festgestellt.  

Der Jahresabschluss 2022 einschließlich Rechenschaftsbericht und Anhang liegt ab dem 

02.07.2024 während der Öffnungszeiten in Zimmer 222 der Gemeindeverwaltung Mül-

sen, St. Jacober Hauptstr. 128, öffentlich aus.  

 

Beschluss ZV 02/2024 – Haushaltssatzung 2024  

 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Industrie- und Gewerbegebiet  

Zwickau-Mülsen für das Haushaltsjahr 2024 

 

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung i. V. m. § 58 des Sächsischen Ge-

setztes über kommunale Zusammenarbeit, in der jeweils geltenden Fassung, hat die Ver-

bandsversammlung in der Sitzung am 16.05.2024 folgende Haushaltssatzung beschlos-

sen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben des 

Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen 

sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird: 

 

im Ergebnishaushalt mit dem 

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf   10.830 Euro 

- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf   10.830 Euro 

- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen  

(ordentliches Ergebnis) auf   0 Euro 

 

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf   0 Euro 

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf   0 Euro 

- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen  

(Sonderergebnis) auf   0 Euro 

 

- Gesamtergebnis auf   0 Euro 

 

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des  

ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf   0 Euro 

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des  

Sonderergebnisses aus Vorjahren auf   0 Euro 

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis  

mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf   0 Euro 

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem  

Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf   0 Euro 

 

- veranschlagtes Gesamtergebnis auf   0 Euro 

 

im Finanzhaushalt mit dem 

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   96.980 Euro 

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   93.102 Euro 
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- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit  

als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus  

laufender Verwaltungstätigkeit   3.878 Euro 

 

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf   0 Euro 

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   0 Euro 

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   0 Euro 

 

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem  

Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit  

und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen  

aus Investitionstätigkeit auf   3.878 Euro 

 

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   0 Euro 

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   0 Euro 

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   0 Euro 

 

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf   3.878 Euro 

 festgesetzt.  

 

§ 2 

 

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 

§ 4 

 

Kassenkredite werden nicht veranschlagt. 

 

§ 5 

 

Die Umlage für laufende Verwaltungstätigkeit wird festgesetzt auf   10.830 Euro 

 

§ 6 

 

Weitere Festsetzungen – keine 

 

 

Mülsen, den 13.06.2024 

Michael Franke 

Verbandsvorsitzender 

 

 

Der Haushaltsplan liegt vom 02. bis 08.07.2024 während der Öffnungszeiten sowie am 

03.07.2024 von 9:00 bis 12:00 Uhr in Zimmer 222 der Gemeindeverwaltung Mülsen, St. 

Jacober Hauptstraße 128, zur kostenlosen Einsicht durch jedermann öffentlich aus.  

 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO):  

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfah-

rens- oder Formvorschriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ih-

rer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn  

1. Die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist;  
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2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekannt-

machung der Satzung verletzt worden sind;  

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrig-

keit widersprochen hat;  

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss be-

anstandet oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Ge-

meinde unter der Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 

schriftlich geltend gemacht worden ist.  

Ist die Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach 

Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 

1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraus-

setzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist. 
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